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q.beyond AG 
mit Sitz in Köln  
Wertpapierkennnummer 513700 / ISIN DE0005137004 
 
 

EINLADUNG ZUR AUßERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 
 
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre1 zu der am Freitag, den 30. Januar 2026, 
um 10:00 Uhr (MEZ) (= 9:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) im KOMED im MediaPark, Im 
MediaPark 7, 50670 Köln stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. 

 
 

I. TAGESORDNUNG 

1. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 
Aktien im vereinfachten Verfahren gemäß § 237 Abs. 1 Satz 1 2. Variante i.V.m. 
Abs. 3 Nr. 1 AktG und entsprechende Änderung der Satzung 

Die unter diesem Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagene Herabsetzung des Grundkapi-
tals von 124.579.487,00 Euro um 2,00 Euro im Wege der Einziehung von zwei Aktien 
durch die Gesellschaft ist eine vorgeschaltete Maßnahme, um die nachstehend unter 
Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagene Kapitalherabsetzung in einem glatten Zusam-
menlegungsverhältnis von fünf zu eins (5:1) zu ermöglichen. Nach der gemäß diesem 
Tagesordnungspunkt 1 erfolgenden Einziehung besteht ein Grundkapital, das durch das 
vorgesehene Zusammenlegungsverhältnis der unter Tagesordnungspunkt 2 vorgeschla-
genen Kapitalherabsetzung von fünf zu eins (5:1) teilbar ist, ohne dass Bruchteile ent-
stehen. Die zwei einzuziehenden Stückaktien sind vollständig eingezahlt und werden 
der Gesellschaft durch einen Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der auf die 
zwei eingezogenen Aktien entfallende Betrag des Grundkapitals von insgesamt 2,00 
Euro wird in die Kapitalrücklage der Gesellschaft eingestellt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 124.579.487,00 Euro, eingeteilt in 
124.579.487 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von 1,00 Euro je Stückaktie, wird im Wege der Kapitalherab-
setzung durch Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren nach § 237 Abs. 
1 Satz 1 2. Variante i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 AktG um 2,00 Euro auf 124.579.485,00 
Euro, eingeteilt in 124.579.485 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro je Stückaktie, herabgesetzt. 
Die Kapitalherabsetzung wird vorgenommen durch die Einziehung von zwei Stück-
aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro je Aktie (ins-
gesamt somit 2,00 Euro), auf die der Ausgabebetrag voll geleistet ist und die der 
Gesellschaft von einem Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellt und damit 
erworben werden. Der auf die eingezogenen Aktien entfallende Betrag des 

 
1 Nachfolgend aus Vereinfachungsgründen zusammen als „Aktionäre“ bezeichnet. 



 

 2 
 

Grundkapitals von insgesamt 2,00 Euro wird gemäß § 237 Abs. 5 AktG in die Ka-
pitalrücklage der Gesellschaft eingestellt. 

Die Kapitalherabsetzung dient dem Zweck, bei der unter Tagesordnungspunkt 2 
zur Beschlussfassung vorgesehenen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung 
von Aktien ein glattes Zusammenlegungsverhältnis zu ermöglichen und den Her-
absetzungsbetrag in die Kapitalrücklage einzustellen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und ihrer Durchführung festzulegen. 

b) § 4 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 124.579.485,00 (in Worten: 
einhundertvierundzwanzig Millionen fünfhundertneunundsiebzigtausendvierhun-
dertfünfundachtzig Euro) und ist in 124.579.485 Stammaktien, jeweils als Stück-
aktien, eingeteilt.“ 

 

2. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der ordentli-
chen Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien 
zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten, der Einstellung in die Kapitalrücklage 
sowie der Stabilisierung des Börsenkurses über 1,00 Euro und entsprechende Än-
derung der Satzung  

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Zusammenlegung von Aktien im Verhält-
nis von fünf zu eins (5:1) zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten und der Einstellung 
des darüberhinausgehenden Betrages in die freie Kapitalrücklage der Gesellschaft so-
wie der Stabilisierung des Börsenkurses über 1,00 Euro herabgesetzt werden.  

Der handelsrechtliche Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 weist 
einen Bilanzverlust in Höhe von 57.800.126,68 Euro, die ungeprüfte handelsrechtliche 
Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 30. September 2025 einen Verlust in Höhe von 
58.713.745,99 Euro aus.  

Aufgrund des Bilanzverlusts ist trotz hoher Liquidität weder eine Dividendenausschüt-
tung an die Aktionäre noch die Durchführung eines Aktienrückkaufs möglich. Durch die 
ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Ak-
tien soll der Bilanzverlust der Gesellschaft beseitigt und ein darüberhinausgehender 
Betrag in die freie Kapitalrücklage der Gesellschaft (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) eingestellt 
werden. Damit sollen die Voraussetzungen für künftige Ausschüttungen und Aktien-
rückkäufe geschaffen werden. Durch die Aktienzusammenlegung im Verhältnis fünf zu 
eins (5:1) ist zu erwarten, dass sich der seit längerem unter 1,00 Euro liegende Bör-
senkurs der Aktie entsprechend erhöht. Mit der Stabilisierung des Börsenkurses der 
Gesellschaft oberhalb von 1,00 Euro je Aktie steigt die Wahrnehmung und Attraktivität 
der Aktie am Kapitalmarkt und die Gesellschaft wird perspektivisch in die Lage ver-
setzt, sich bei Bedarf gegebenenfalls auch über den Kapitalmarkt zu finanzieren.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Das nach vorheriger Einziehung von zwei Aktien (gemäß Tagesordnungspunkt 1 
der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Januar 2026) bestehende Grund-
kapital der Gesellschaft in Höhe von 124.579.485,00 Euro, eingeteilt in 
124.579.485 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von 1,00 Euro je Stückaktie, wird nach den Vorschriften über 
die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG zum Zwecke des Aus-
gleichs von Verlusten und der Einstellung eines darüberhinausgehenden Betrages 
in die freie Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) sowie zur Stabilisierung des 
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Börsenkurses der Gesellschaft oberhalb von 1,00 Euro je Aktie um 99.663.588,00 
Euro auf 24.915.897,00 Euro herabgesetzt. 

Die Herabsetzung erfolgt durch Zusammenlegung von Aktien. Die Kapitalherab-
setzung wird im Verhältnis fünf zu eins (5:1) durchgeführt, sodass jeweils fünf 
auf den Namen lautende Stückaktien zu einer auf den Namen lautenden Stück-
aktie zusammengelegt werden. 

Der Herabsetzungsbetrag in Höhe von 99.663.588,00 Euro dient dem Ausgleich 
eines Verlusts in Höhe von 58.713.745,99 Euro und der Einstellung des darüber-
hinausgehenden Betrages in die freie Kapitalrücklage der Gesellschaft. 

Etwaige Spitzen, die sich dadurch ergeben, dass ein Aktionär eine nicht durch 
fünf teilbare Anzahl an Aktien hält, werden auf Veranlassung der Gesellschaft 
mit anderen Spitzen zusammengelegt und für Rechnung der beteiligten Aktio-
näre verwertet. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und ihrer Durchführung festzulegen. 

b) § 4 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:   

„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 24.915.897,00 (in Worten: 
vierundzwanzig Millionen neunhundertfünfzehntausendachthundertsiebenund-
neunzig Euro) und ist in 24.915.897 Stammaktien, jeweils als Stückaktien, ein-
geteilt.“ 

c) Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats werden angewiesen, die Ka-
pitalherabsetzung so zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass 
diese erst in das Handelsregister eingetragen wird, nachdem die Kapitalherab-
setzung gemäß Tagesordnungspunkt 1 in das Handelsregister eingetragen und die 
Einziehung der zwei Aktien durchgeführt worden ist. 

Die ungeprüfte handelsrechtliche Zwischenbilanz zum 30. September 2025 ist 
von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.qbeyond.de/hv und während der Hauptversammlung zugäng-
lich. 

 

3. Beschlussfassung über die Anpassung des genehmigten Kapitals der Gesell-
schaft an die Kapitalherabsetzung und entsprechende Änderung der Satzung  

Die ordentliche Hauptversammlung vom 22. Mai 2025 hat unter Tagesordnungs-
punkt 8 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 21. Mai 2030 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den 
Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und oder Sacheinlage einmalig oder 
mehrfach um bis zu insgesamt 37.000.000,00 Euro mit der Möglichkeit zum Aus-
schluss des Bezugsrechts zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025) und die Satzung 
in § 4 Abs. 2 entsprechend angepasst. Von der Ermächtigung hat die Gesellschaft 
bisher keinen Gebrauch gemacht. Das Genehmigte Kapital 2025 und die von der 
Hauptversammlung vom 22. Mai 2025 zu Tagesordnungspunkt 8 erteilte Ermäch-
tigung des Vorstands sollen in ihrem Umfang entsprechend der Kapitalherabset-
zung gemäß Tagesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung vom 30. Januar 2026, 
also im Verhältnis fünf zu eins (5:1), herabgesetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. Mai 2025 zu Tages-
ordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung des Vorstands, bis zum 21. 

http://www.qbeyond.de/hv
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Mai 2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Aus-
gabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 37.000.000,00 
Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025), wird mit Wirkung auf die 
Eintragung der Kapitalherabsetzung gemäß Tagesordnungspunkt 2 der 
Hauptversammlung vom 30. Januar 2026 in das Handelsregister der Gesell-
schaft und deren Durchführung dahingehend beschränkt, dass der Vorstand 
lediglich ermächtigt ist, das Grundkapital bis zum 21. Mai 2030 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um 
bis zu insgesamt 7.400.000,00 Euro zu erhöhen. Im Übrigen bleibt die Er-
mächtigung unverändert. 

b) § 4 Abs. 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 21. Mai 2030 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Namen lau-
tender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehr-
fach um bis zu insgesamt EUR 7.400.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2025).“ 

Im Übrigen bleibt § 4 Abs. 2 der Satzung unverändert.  

c) Der Vorstand wird angewiesen, den Beschluss über die Anpassung des Ge-
nehmigten Kapitals 2025 so zur Eintragung in das Handelsregister anzumel-
den, dass dieser nur in das Handelsregister eingetragen wird, wenn zuvor 
die Kapitalherabsetzung gemäß Tagesordnungspunkt 2 der Hauptversamm-
lung vom 30. Januar 2026 in das Handelsregister eingetragen und die Kapi-
talherabsetzung durchgeführt worden ist. 

 

4. Beschlussfassung über die Anpassung des bedingten Kapitals der Gesellschaft 
an die Kapitalherabsetzung und entsprechende Änderung der Satzung  

Die ordentliche Hauptversammlung vom 22. Mai 2025 hat unter Tagesordnungs-
punkt 9 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 21. Mai 2030 einmalig oder mehrmals auf den Namen und/oder 
auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (zu-
sammen auch „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
150.000.000,00 Euro mit oder ohne Laufzeitbegrenzung und mit der Möglichkeit 
zum Ausschluss des Bezugsrechts auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern 
von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte (ggf. auch mit Ausübungs-
pflicht) bzw. den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen 
Wandlungsrechte (ggf. auch mit Wandlungspflicht) auf Aktien der Gesellschaft, 
die zusammen einen Anteil am Grundkapital von bis zu 37.000.000,00 Euro aus-
machen, nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen zu 
gewähren. Von dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft bisher keinen Gebrauch 
gemacht. 

Zugleich hat die Hauptversammlung am 22. Mai 2025 beschlossen, zur Gewährung 
von Aktien an die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung begeben werden, 
das Grundkapital um bis zu 37.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 
37.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien nach Maßgabe der nä-
heren Bestimmungen des Tagesordnungspunktes 9 der ordentlichen 
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Hauptversammlung bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital I) und die Satzung in § 
4 Abs. 3 entsprechend zu ändern. 

Das Bedingte Kapital I und die von der Hauptversammlung vom 22. Mai 2025 zu 
Tagesordnungspunkt 9 erteilte Ermächtigung des Vorstands sollen in ihrem Um-
fang entsprechend der Kapitalherabsetzung gemäß den Tagesordnungspunkt 2 
der Hauptversammlung vom 30. Januar 2026, also im Verhältnis fünf zu eins 
(5:1), herabgesetzt werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. Mai 2025 zu Tages-
ordnungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bis zum 21. Mai 2030 einmalig oder mehrmals auf 
den Namen und/oder auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen (zusammen auch „Schuldverschreibungen“) im Ge-
samtnennbetrag von bis zu 150.000.000,00 Euro mit oder ohne Laufzeitbe-
grenzung auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Options-
schuldverschreibungen Optionsrechte (ggf. auch mit Ausübungspflicht) 
bzw. den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen 
Wandlungsrechte (ggf. auch mit Wandlungspflicht) auf Aktien der Gesell-
schaft, die zusammen einen Anteil am Grundkapital von bis zu 
37.000.000,00 Euro ausmachen, nach näherer Maßgabe der Options- bzw. 
Wandelanleihebedingungen (zusammen auch „Anleihebedingungen“) zu 
gewähren, wird mit Wirkung auf die Eintragung der Kapitalherabsetzung 
gemäß Tagesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung vom 30. Januar 2026 
in das Handelsregister und deren Durchführung dahingehend beschränkt, 
dass den Inhabern bzw. Gläubigern von Optionsschuldverschreibungen Op-
tionsrechte (ggf. auch mit Ausübungspflicht) bzw. den Inhabern bzw. Gläu-
bigern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte (ggf. auch mit 
Wandlungspflicht) nur noch auf Aktien der Gesellschaft, die zusammen ei-
nen Anteil am Grundkapital von bis zu 7.400.000,00 Euro ausmachen, nach 
näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen (zusam-
men auch „Anleihebedingungen“) gewährt werden können. Im Übrigen 
bleibt die Ermächtigung unverändert. 

b)     Das bedingte Kapital gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung (Bedingtes Kapital I) 
wird mit Wirkung auf die Eintragung der Kapitalherabsetzung gemäß Ta-
gesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung vom 30. Januar 2026 in das 
Handelsregister und deren Durchführung von derzeit bis zu 37.000.000,00 
Euro auf bis zu 7.400.000,00 Euro herabgesetzt. Im Übrigen bleiben die 
Regelungen zum Bedingten Kapital I unverändert. 

c)     § 4 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 „Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.400.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 7.400.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital I).“ 

Im Übrigen bleibt § 4 Abs. 3 der Satzung unverändert.  

d)  Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats werden angewiesen, 
den Beschluss über die Anpassung des Bedingten Kapitals I so zur Eintra-
gung in das Handelsregister anzumelden, dass dieser nur in das Handelsre-
gister eingetragen wird, wenn zuvor die Kapitalherabsetzung gemäß Ta-
gesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung vom 30. Januar 2026 in das 
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Handelsregister eingetragen und die Kapitalherabsetzung durchgeführt 
worden ist. 

 

II. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG 

Sämtliche Zeitangaben im Abschnitt „Weitere Angaben zur Einberufung“ sind in der für 
Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Winterzeit (MEZ) angegeben. Dies entspricht 
mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MEZ minus eine Stunde. 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind ge-
mäß § 18 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetra-
gen sind und sich spätestens am 23. Januar 2026, 24:00 Uhr (maßgeblich ist der 
Eingang der Anmeldung), auf einem der nachfolgend bezeichneten Wege bei der nach-
folgend bezeichneten Stelle angemeldet haben. Die Anmeldung muss in Textform in 
deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. 

Die Anmeldung kann auf elektronischem Weg unter Verwendung des von der Gesell-
schaft unter  

www.qbeyond.de/hv  

angebotenen passwortgeschützten HV-Portals 

oder 

postalisch an nachstehende Adresse 

q.beyond AG 
c/o HCE Consult AG 
Postfach 820335 
81803 München 

oder  

per E-Mail an  anmeldestelle@hce-consult.de  

erfolgen.  

Die Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals werden den Aktio-
nären mit den Einladungsunterlagen zur Hauptversammlung übersandt.  

Alle spätestens zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also am 9. Januar 
2026, 0:00 Uhr) im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten von der Gesell-
schaft die persönlichen Einladungsunterlagen nebst einem Anmeldeformular.  

Für Aktionäre, die später als am 9. Januar 2026, 0:00 Uhr, im Aktienregister eingetra-
gen werden, ist der rechtzeitige Versand einer persönlichen Einladung durch die Ge-
sellschaft nicht mehr gewährleistet. Sie haben die Möglichkeit, ihre Anmeldung selbst 
zu formulieren und schriftlich oder per E-Mail an die jeweils oben genannte Adresse 
zu richten. Die Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals werden 
solchen Aktionären nach form- und fristgerechter Anmeldung dann gesondert über-
sandt.  

Die Anmeldung muss die Identität des Aktionärs zweifelsfrei erkennen lassen, sie sollte 
daher den vollständigen Namen des Aktionärs, seine Anschrift und seine Aktionärsnum-
mer enthalten. 

http://www.qbeyond.de/hv
mailto:anmeldestelle@hce-consult.de
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Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG Rechte und 
Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für das 
Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem ordnungsgemäß angemeldeten Aktio-
när bzw. dessen Bevollmächtigten für die Hauptversammlung zustehenden Stimm-
rechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptver-
sammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass aus arbeitstechnischen Gründen im 
Zeitraum vom Ablauf des 23. Januar 2026, 24:00 Uhr (sogenannter „Technical Record 
Date“), bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregis-
ter vorgenommen werden (sogenannter „Umschreibestopp“). Der Stand des Aktienre-
gisters am Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Stand nach der letzten 
Umschreibung am 23. Januar 2026, 24:00 Uhr. Aktionäre können trotz des Umschrei-
bestopps über ihre Aktien verfügen. Jedoch können Erwerber von Aktien, deren Um-
schreibungsanträge nach dem 23. Januar 2026, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft einge-
hen, Teilnahmerechte und Stimmrechte in der Hauptversammlung aus diesen Aktien 
nur dann ausüben, wenn sie sich insoweit von dem noch im Aktienregister eingetrage-
nen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Sämtliche 
Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen 
sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen. 
Eintragungen im Aktienregister können über den jeweiligen Letztintermediär bewirkt 
werden. 

2. Verfahren für die Stimmabgabe per Briefwahl  

Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihre Stimmen 
im Wege der elektronischen Briefwahl abzugeben, ohne an der Hauptversammlung 
teilzunehmen. Auch in diesem Fall sind die Eintragung im Aktienregister und eine 
rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach den vorstehenden Bestimmungen erforder-
lich. Die Stimmabgabe durch Briefwahl erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer 
Kommunikation über unser passwortgeschütztes HV-Portal, das unter der Internet-
adresse  

www.qbeyond.de/hv  

erreichbar ist. Eine Briefwahl per E-Mail bzw. per Post ist nicht möglich.  

Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl über das passwortgeschützte HV-Portal 
ist unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung bis zum 29. Januar 2026, 24:00 Uhr, 
möglich. 

Die Änderung oder der Widerruf bereits erteilter Briefwahlstimmen ist ebenfalls über 
das passwortgeschützte HV-Portal bis zu dem oben genannten Zeitpunkt möglich.  

Auch bevollmächtigte Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), diesen gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen (Stimmrechtsberater, 
Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) oder sonstige Bevollmäch-
tigte können sich der Briefwahl bedienen.  

Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein 
Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der Hauptversamm-
lung selbst oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte 
ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmäch-
tigten als Widerruf einer im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe.  

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre haben außerdem die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in dem nachfolgend be-
schriebenen Rahmen durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
in der Hauptversammlung ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall sind die Eintragung 

http://www.qbeyond.de/hv
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im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach den vorstehen-
den Bestimmungen erforderlich. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter stehen nur für die Stimmrechtsausübung zur Verfügung und üben das Stimm-
recht im Falle ihrer Bevollmächtigung ausschließlich weisungsgebunden aus. Ohne Wei-
sungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) 
und ihr Widerruf bedürfen der Textform. Ein Vollmachts- und Weisungsvordruck sowie 
weitere Einzelheiten hierzu sind in den persönlichen Einladungsunterlagen enthalten, 
die den Aktionären übersandt werden, oder können von der Website der Gesellschaft 
unter www.qbeyond.de/hv heruntergeladen werden. 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung ist unbeschadet der rechtzei-
tigen Anmeldung jeweils bis zum 29. Januar 2026, 24:00 Uhr (Eingang), über das 
passwortgeschützte HV-Portal, das unter der Internetadresse  

www.qbeyond.de/hv  

erreichbar ist, oder 

per Post oder auf elektronischem Weg an folgende Adressen möglich: 

postalisch:  q.beyond AG 
c/o HCE Consult AG 
Postfach 820335 
81803 München 

oder 
per E-Mail:  anmeldestelle@hce-consult.de 

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein 
Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter selbst oder durch einen anderen Bevollmächtigten teilnehmen 
und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme bzw. Teilnahme 
durch einen Bevollmächtigten als Widerruf der Vollmacht an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter. Die für die Bevollmächtigung zur Verfügung gestell-
ten Formulare enthalten entsprechende Erklärungen. 

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die nach den vorstehenden Bestimmungen im 
Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemel-
det haben sowie zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des 
Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und nicht selbst an der Hauptver-
sammlung teilnehmen möchten oder ihr Stimmrecht nicht durch die Erteilung von Voll-
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für 
die Hauptversammlung ausüben möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptver-
sammlung auch durch einen anderen Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär 
(z. B. ein Kreditinstitut), eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater 
oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind die Ein-
tragung im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Wenn weder ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder 
ein Stimmrechtsberater noch eine diesen nach § 135 AktG gleich gestellte Person oder 
Institution bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in Textform gemäß § 126b BGB zu 

http://www.qbeyond.de/hv
http://www.qbeyond.de/hv


 

 9 
 

erteilen. Der Widerruf einer Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen in solchen Fällen ebenfalls der Textform. 

Sie können zur Erteilung der Vollmacht auch die Formulare verwenden, die die Gesell-
schaft hierfür im Internet unter www.qbeyond.de/hv bereithält. Vollmachtsformulare 
sind ebenfalls in den persönlichen Einladungsunterlagen enthalten, die den Aktionären 
für die Anmeldung übersandt werden und befinden sich auf der Rückseite der Eintritts-
karte, die dem Aktionär nach form- und fristgerechter Anmeldung zugesandt wird.  

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen. 

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft sowie der Nach-
weis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann der Gesellschaft 
wie folgt übermittelt werden:  

postalisch:  q.beyond AG 
c/o HCE Consult AG 
Postfach 820335 
81803 München 

oder 
per E-Mail:  anmeldestelle@hce-consult.de 

Im Falle postalischer Übermittlung bitten wir um eine Zusendung möglichst bis zum 
29. Januar 2026, 24:00 Uhr (Eingang).  

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch am Tag der Hauptversammlung durch 
den Bevollmächtigten vor Ort vorgewiesen werden. 

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft kann zudem über 
unser passwortgeschütztes HV-Portal unter  

www.qbeyond.de/hv  

bis zum 29. Januar 2026, 24:00 Uhr (Eingang), erfolgen.  

Wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgt, 
erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht. Auch der 
Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann über das HV-Portal oder auf den vor-
genannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt wer-
den. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs (z. B. eines Kreditinstituts), einer Aktio-
närsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleich gestellten Person oder Institution sowie den Widerruf und den Nachweis einer 
solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebe-
ten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer 
von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern sowie sonstigen von 
§ 135 AktG erfassten Intermediären und gemäß § 135 AktG Gleichgestellten, die eine 
Mehrzahl von Aktionären vertreten, wird empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptver-
sammlung hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts unter der folgenden Adresse zu 
melden: 

postalisch:  q.beyond AG 
c/o HCE Consult AG 
Postfach 820335 
81803 München 

http://www.qbeyond.de/hv
http://www.qbeyond.de/hv
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oder 
per E-Mail:  anmeldestelle@hce-consult.de 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien 
der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils 
einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen. Ist ein Intermediär 
(z. B. ein Kreditinstitut) oder eine diesem nach § 135 AktG gleichgestellte Institution 
oder Person im Aktienregister eingetragen, so kann dieser das Stimmrecht für Aktien, 
die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. 

4. Weitere Hinweise zur Stimmrechtsausübung über Briefwahl und Vollmacht und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang 
(Datum der Abgabe der Erklärung). Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen 
voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche Er-
klärung zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksich-
tigt: 1. per HV-Portal, 2. per E-Mail und 3. in Papierform. 

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
keine Aufträge zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zum Einlegen von Wider-
sprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen. 

Weitere Hinweise finden sich auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben über-
sandten Anmeldeformular sowie unter www.qbeyond.de/hv. 

5. Rechte der Aktionäre 

5.1 Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG  

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlan-
gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also bis 
spätestens 30. Dezember 2025, 24:00 Uhr, zugehen. Später zugehende Ergänzungs-
verlangen werden nicht berücksichtigt. Wir bitten, Ergänzungsverlangen gemäß § 122 
Abs. 2 AktG an folgende Adresse zu richten: 

q.beyond AG 
Vorstand 
Richard-Byrd-Straße 4 
50829 Köln 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zu-
gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem über 
die Internetseite der Gesellschaft unter www.qbeyond.de/hv zugänglich gemacht und 
den Aktionären mitgeteilt. 

5.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesord-
nung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Hauptversamm-
lung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenan-
träge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt übersenden. Sie können auch gemäß § 127 AktG Vorschläge zur 

http://www.qbeyond.de/hv
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Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Abschlussprüfern und/oder Prüfern der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung (soweit eine solche Wahl auf der Tagesordnung steht) über-
senden. Solche Anträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs ausschließlich an 
folgende Adresse zu richten: 

postalisch: q.beyond AG 
 Investor-Relations 
 Richard-Byrd-Straße 4 
 50829 Köln 

 oder 

per E-Mail: hauptversammlung@qbeyond.de  

Gegenanträge von Aktionären, die mit einer etwaigen Begründung mindestens 14 Tage 
vor dem Tag der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also bis spätestens 15. Januar 
2026, 24:00 Uhr, unter oben angegebener Adresse zugehen, werden einschließlich 
des Namens des Aktionärs, der etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung im Internet unter 

www.qbeyond.de/hv  

zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröf-
fentlichung gemäß § 126 AktG erfüllt sind. Anderweitig adressierte Anträge von Aktio-
nären bleiben unberücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann 
die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, 
etwa, weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Prü-
fern gelten die vorstehenden Ausführungen zu § 126 Abs. 1 AktG gemäß § 127 AktG 
sinngemäß. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen 
des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die 
Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und 
Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten) enthalten. Vorschläge zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Vor-
schlag keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten enthält. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie 
der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung 
nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. 

5.3 Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG  

In der außerordentlichen Hauptversammlung kann jeder Aktionär gemäß 
§ 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand mündlich Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-
schaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in 
§ 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder ei-
nem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach 
§ 19 Abs. 3 der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rede-
recht zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn 
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der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen angemessenen Zeitrahmen 
für den ganzen Hauptversammlungsablauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für 
alle oder einzelne Redner zu setzen. 

Weitere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter 

www.qbeyond.de/hv  

abrufbar. 

6. Informationen und Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Den Aktionären werden die Informationen und die der Hauptversammlung zugänglich 
zu machenden Unterlagen gemäß § 124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter  

www.qbeyond.de/hv 

zugänglich gemacht und dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein. 

7. Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einbe-
rufung der Hauptversammlung 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital 
124.579.487,00 Euro und ist in 124.579.487 auf den Namen lautende Stückaktien ohne 
Nennbetrag eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, 
sodass die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 124.579.487 beträgt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Ein-
berufung keine eigenen Aktien.  

 

Die Einberufung ist am 19. Dezember 2025 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. 

 
Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen während der gesam-
ten Dauer an der Hauptversammlung teilzunehmen. 
 
 
Köln, im Dezember 2025 
 
 
q.beyond AG 
Der Vorstand 
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Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten für Zwecke der Hauptversammlung 
 
Die q.beyond AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Ihre personen-
bezogenen Daten. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die q.beyond AG, Richard-
Byrd-Straße 4, 50829 Köln, Telefon: +49 221 6698-000, E-Mail: info@qbeyond.de. Den Da-
tenschutzbeauftragten der q.beyond AG erreichen Sie unter Datenschutzbeauftragter der 
q.beyond AG, c/o migosens GmbH, Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, E-Mail: 
datenschutzbeauftragter@qbeyond.de.  
 
Die q.beyond AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung für die Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversamm-
lung, der Ermöglichung der Ausübung der Rechte von Aktionären und Aktionärsvertretern, 
sowie zur Erfüllung weiterer aktienrechtlicher Pflichten. Rechtsgrundlage hierfür ist die je-
weils relevante Vorschrift des Aktiengesetzes, insbesondere § 67e AktG und §§ 118 ff. AktG 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sowie zu Ihren Rechten (auf 
Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Löschung, Übertra-
gung Ihrer Daten und Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde) finden Sie unter 
www.qbeyond.de/hv. Gerne senden wir Ihnen diese auch postalisch zu. Bei sonstigen Fragen 
können Sie sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten unter den oben angegebenen 
Kontaktdaten wenden. 
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